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«Die Sozialisten
und die Religion»

Ich kann mir keinen lieben Gott vorstel-
len, der nicht alle Menschen und Tiere
und Pflanzen und Moleküle und Atome
usw. gleich gern hat und als schützens-
wert erachtet (NZZ 5. 5. 21). Damit bin
ich als Sonntagsschüler schon mitten in
der Französischen Revolution mit ihren
seelisch-geistig-körperlich-politischen
Werten: Freiheit, Gleichwertigkeit, Brü-
derlichkeit. Sie sind (auch) die Grund-
werte jeglicher Demokratie. Hätten die
(sich sogar auch selbst sehr oft bekämp-
fenden) christlichen Kirchen (mit ihrer
jahrhundertelang auch staatlich gros-
sen Macht) diese selbst voll verkörpert,
hätte es keine Französische Revolution
in dieser Form gebraucht. Die katholi-
sche Kirche weigert sich (auch in der
Schweiz) sogar noch heute, diese eigent-
lich zutiefst religiösen Werte zu leben,
indem sie den Frauen nicht die gleichen
Rechte zugesteht wie den Männern.
Eigentlich müsste sie vom Staat dafür
endlich zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Ich wünsche mir eine Verfassung, in
der es keine Ausgrenzung gibt. Könnte
man «Gott» in der Verfassung nicht ein-
fach ersetzen durch «die für alles grund-
legenden und unergründlichen Schöp-
fungskräfte»? Humanismus ist für mich
eine Religion, die jünger ist als Buddhis-
mus, Christentum, Islam. Ich bin froh,
dass wir in der Schweiz keinen funda-
mentalistischen, religiösen und aus-
grenzenden Staat haben, sondern einen
säkularen, humanistischen.

Lukas Rohner, Basel

Das Behagen
im Kleinstaat

Mit Interesse habe ich den Beitrag von
Peter Kurer in der NZZ vom 8. Mai
mit dem Titel «Der Rahmenvertrag be-
droht unser Behagen im Kleinstaat» ge-
lesen. In einigen Punkten kann ich die
Argumentation nachvollziehen. So gibt
es zwar durchaus ökonomische Studien
über die Vorteile der bilateralen Ver-
träge und die Auswirkungen ihrer Ero-
sion, aber ein umfassender Nachweis der
positiven wirtschaftlichen Impulse eines
Rahmenabkommens ist bisher öffent-
lich nicht diskutiert worden. Dem Kern-
argument von Herrn Kurer jedoch, dass
der Rahmenvertrag unser Behagen im
Kleinstaat bedroht, kann ich mich nicht
anschliessen. Der Autor schreibt, dass
der Durchschnittsmensch sich im klei-
nen Verband wohler fühlt. Zur Begrün-
dung beruft sich Herr Kurer auf eine
kürzlich veröffentlichte Studie, die be-
legt, dass Menschen in kleinen Staaten
glücklicher sind als in grossen. Leider
aber werden die Namen der erstplatzier-
ten Staaten nicht erwähnt, es sind: Finn-
land, Dänemark, die Schweiz, Island,
die Niederlande, Norwegen, Schweden,
Luxemburg, Neuseeland und Österreich.
Sechs dieser Staaten sind Mitglied der
EU und zwei weitere (Island und Nor-
wegen) zumindest Teil der vertieften
Freihandelszone EWR. Wenn man also

etwas genauer hinsieht, dann schwächt
die Liste die Argumentation des Autors
stark. Nah an der EU zu sein, scheint
eher positive als negative Auswirkungen
auf das Glück von Menschen zu haben,
oder zumindest steht es diesem Glück
nicht im Weg.

Charles Pictet, Genf

In der NZZ vom 8. Mai kommt Peter
Kurer in seinem Gastkommentar zu
dem Schluss, den Schweizerinnen und
Schweizern behage es im Kleinstaat –
«und wir wollen in der finalen Entwick-
lung nicht Teil des europäischen Gross-
projekts oder gar einer europäischen
Willensnation sein». Der Ex-Präsident
der global tätigen Grossbank UBS for-
dert, die Befürworter des Rahmenver-
trags müssten uns «die Angst vor der
finalen Annäherung an die EU nehmen
und zugleich den ökonomischen Nut-
zen des Rahmenabkommens stringen-
ter darlegen».

Am gleichen Samstag wird das Er-
gebnis einer Umfrage bei 2000 Perso-
nen bekannt. 64 Prozent von ihnen wür-
den heute dem Rahmenvertrag zustim-
men (15 Prozent bestimmt, 49 Prozent
eher). Das Resultat entspricht jenen
früherer Jahre. Hier eine Einschätzung
aus der Bevölkerung, da der Eindruck
des Kommentators. Der Unterschied ist
gross. Könnte es sein, dass die Befragten
deshalb weniger Ängste «vor der fina-
len Annäherung an die EU» haben, die
ja kein Beitritt wäre, weil sie die Bezie-
hung zur EU weniger eng sehen, weni-
ger utilitaristisch? Und könnte diese
Sicht von der Einsicht geprägt sein, dass
wir in der Schweiz vom «Grossprojekt
Europa» – das heisst 70 Jahren beharr-
lichem Ringen um möglichst gemein-
same, friedliche Lösungen auf unserem
Kontinent – deutlich mehr profitieren,
als wir dazu beitragen?

Christoph Reichenau, Bern

Organspende
nur mit Zustimmung

Katharina Fontanas Kommentar (NZZ
6. 5. 21) zu den nationalrätlichen Organ-
spende-Entscheiden ist zuzustimmen.
Das Anliegen, dem Mangel an für
Transplantationen zur Verfügung ste-
henden Organen abzuhelfen, ist zwar
verständlich. Mit dem beschlossenen
Wechsel vom geltenden System des
Zustimmungserfordernisses zu einem
Widerspruchsystem für eine Organ-
entnahme scheint der Nationalrat aber
den verfassungsrechtlichen Kompass
für sein Handeln völlig aus den Augen
verloren zu haben. Es geht schlicht nicht
an, die sterblichen Überreste der in
Krankenhäusern verstorbenen Patien-
ten in allen Fällen, wo diese dagegen
nicht zu Lebzeiten ausdrücklich Wider-
spruch erhoben haben, als «Ersatzteil-
lager» (sit venia verbo!) zu verwenden.
Wer sich in gesunden oder kranken Ta-
gen zu einem Akt der Nächstenliebe in
Form von Organspenden entschliessen
mag, soll das wie bisher unmissverständ-
lich kundtun.

Werner Moser, Männedorf

Theaterstücke
in Formalin

Es mutet grotesk an, dass ein bran-
chenüblicher Umgang mit Theater-
texten eine Straftat sein soll (NZZ
4. 5. 21). Aber es steht nun einmal im
Urheberrechtsgesetz, es werde «be-
straft, wer vorsätzlich und unrechtmäs-
sig ein Werk ändert». Darüber können
sich die Strafbehörden nicht hinweg-
setzen. Dieses Verbot ist Ausdruck des
«Urheberpersönlichkeitsrechts», das
auch in Kreisen von Kulturschaffenden
als heilige Kuh gilt. Doch Werke leben
nicht, wenn man sie in Formalin einlegt.
Die Sperrfrist von siebzig Jahren nach
dem Tod der Urheberschaft ist bei wei-
tem zu lang. Der aktuelle Fall ist An-
lass für die Frage, ob hier der Gesetz-
geber im Bestreben der Kulturförde-
rung nicht weit über das Ziel hinaus-
geschossen hat.

Marc Jean-Richard, Zürich

Ich bin mit Werner Wollenberger, auch
WW genannt, gross geworden. Er war
ein Zeitgenosse meiner Jugend und da-
bei eine der hiesigen Persönlichkeiten,
die die Kulturszene prägten und heute
noch einen Einfluss darauf haben. Was
jetzt abgeht, ist seiner unwürdig. Ich bin
überzeugt, dass WW froh und glücklich
wäre, zu sehen und zu hören, dass seine
Lieder der heutigen Zeit angepasst wer-
den.Wie heisst es doch so schön in einer
auf der Website der Wollenberger-Stif-
tung zitierten Aussage von WW: «Ich
sehe mich weder als Hüter der Kul-
tur noch als Kulturrevolutionär. . . . Ich
finde die Zeit, in der ich lebe, faszinie-
rend, aber ich stelle diese Zeit in Frage.
Ich sage ja zu ihr, aber . . .» In diesem
Sinne rufe ich dazu auf, das Gerichts-
verfahren zu stoppen und sich daran zu
erfreuen, dass das Werk von WW wei-
terlebt, kultiviert und der heutigen Zeit
angepasst wird. Die beiden Parteien
mögen einen konstruktiven und güt-
lichen Weg aus der jetzigen Situation
finden, anstatt das Vermächtnis von
WW in den (wirtschaftlichen) Schlamm
zu ziehen.

Edi Rosenstein, Zumikon

An unsere Leserinnen
und Leser

Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten um Verständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
führen können. Kurz gefasste Zu-
schriften werden bei der Auswahl
bevorzugt; die Redaktion behält
sich vor, Manuskripte zu kürzen.
Jede Zuschrift an die Redaktion
Leserbriefe muss mit der vollstän-
digen Postadresse des Absenders
versehen sein.

Redaktion Leserbriefe
NZZ-Postfach, 8021 Zürich
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REPLIK

Mit Zensur
hat das nichts zu tun
Gastkommentar
von DANIEL GLASL

Dass mit der geplanten Streichung des Wortes «besonders» im
Artikel 266 der Schweizerischen Zivilprozessordnung die Mei-
nungsfreiheit geschwächt, die Zensur gestärkt und ganze Biblio-
theken zu Makulatur werden, trifft nicht zu. Dieser Appell des
Medienrechtlers Matthias Schwaibold in seinem Gastkommen-
tar «Richterliche Zensur schadet den Medien» (NZZ 5. 5. 21) ruft
nach einer korrigierenden Einordnung.

Zensur ist verboten. Die Meinungs- und die Informationsfrei-
heit sind gewährleistet, ebenso die Medienfreiheit (Artikel 16 und
17 der Bundesverfassung). Diese Grundpfeiler sind mit der ge-
planten Gesetzesanpassung in keiner Weise infrage gestellt. Wer
behauptet, eine «superprovisorische Massnahme gegen periodisch
erscheinende Medien» sei ein Akt der Zensur, vergisst, dass die
Medien eine Verantwortung für die Einhaltung des Rechts haben.

Es gibt in der Schweiz keine andere Branche, bei der die Vor-
aussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme so
hoch sind wie bei den Medien. Vorsorglicher und rascher Rechts-
schutz ist aber gerade hier enorm wichtig:Wer bezweifelt, dass die
Reputation durch unzulässige Medienberichte in kürzester Zeit
nachhaltig Schaden nehmen kann? Es geht bei Artikel 266 der
Zivilprozessordnung auch nicht um «superprovisorische Mass-
nahmen». Solche gerichtliche Anordnungen ohne vorgängige An-

hörung der Gegenpartei erfordern unverändert eine «besondere
Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr». Darauf folgt
zwingend eine Anhörung.Vielmehr sollen zwei Inkonsistenzen im
Gesetzeswortlaut behoben werden: Das Gesetz verlangt für eine
vorsorgliche Massnahme gegen Medien (so der heutige Text), dass
a) die drohende Rechtsverletzung dem Kläger einen besonders
schweren Nachteil verursachen kann, b) offensichtlich kein Recht-
fertigungsgrund vorliegt und c) die Massnahme nicht unverhält-
nismässig erscheint.

Dies sind im Vergleich zu «normalen» vorsorglichen Massnah-
men, wenn nicht die Medien auf der Gegenseite stehen, hohe Hür-
den: Dort ist glaubhaft zu machen, dass ein Anspruch verletzt oder
seine Verletzung zu befürchten ist und aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Artikel 261 ZPO).
Neu soll es (in Buchstabe a) «bestehende oder drohende Rechts-
verletzung» heissen, und der «besonders schwere Nachteil» soll
zum «schweren Nachteil» werden. Die Buchstaben b und c blei-
ben unverändert.

Die Angleichung des Textes an den Grundsatz von Artikel
261 ZPO ist notwendig und entspricht der Gerichtspraxis. Es er-
gab nie Sinn, den Gesuchsteller bei bereits erfolgter Rechtsver-
letzung durch Medien schlechterzustellen. Vielmehr ist vorsorg-
licher Rechtsschutz dann umso dringender. Drohen (und damit in
der Zukunft liegen) muss lediglich der schwere, nicht leicht wie-
dergutzumachende Nachteil, ausgelöst durch die Rechtsverletzung.
Diesen Nachteil gilt es abzuwenden. Das Medienprivileg nimmt
auch keinen Schaden durch die Streichung des Wortes «besonders».
Es bleibt, ganz abgesehen von den genannten weiteren Vorausset-
zungen, nicht einfach, dem Gericht den nicht leicht wiedergutzu-
machenden schweren (also qualifizierten) Nachteil glaubhaft zu ma-
chen.Wenn dann auch noch besondere Dringlichkeit vorliegt, dann,
und erst dann, sind wir beim «Superprovisorium» gegen Medien.
Die geplante Gesetzesänderung ist geboten und angemessen. Die
Zensur bleibt verboten, und nichts wird zu Makulatur.

Daniel Glasl ist Anwalt, Medienrechtler und Leiter der Fachgruppe Medien-
recht des Zürcher Anwaltsverbandes.

Die Meinungs- und Informations-
freiheit bleibt gewährleistet,
ebenso die Medienfreiheit.


